
RN/30

Abstimmung

Vizepräsident Dominik Reisinger: Wir kommen zur Abstimmung, die über die

gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt erfolgt. – Bitte nehmen Sie

Ihre Plätze ein.

RN/30.1

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

20. November 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarkt-

Geldwäschegesetz und weitere Gesetze geändert werden, 1/A und 5 d.B. sowie

11607/BR d.B.

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist

somit angenommen.

RN/30.2

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

20. November 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein

Sanktionengesetz 2024 erlassen wird und das Sanktionengesetz 2024 und

weitere Gesetze geändert werden, 2/A und 6 d.B. sowie 11608/BR d.B.

Dieser Beschluss ist ein Fall des Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz und

bedarf daher der in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und

mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zu

erteilenden Zustimmung des Bundesrates.

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der

Mitglieder des Bundesrates fest.
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Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag,

keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.

Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des

Nationalrates gemäß Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen,

um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der gegenständliche

Antrag ist somit unter Berücksichtigung der besonderen Beschlusserfordernisse

angenommen.

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit

fest.

RN/30.3

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

20. November 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das

Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 und weitere Gesetze geändert werden, 3/A und

7 d.B. sowie 11609/BR d.B.

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist

somit angenommen.

Bundesrat 5. Dezember 2024 972. Sitzung / 2

StenProt Version 09.04.2025, 13:36 - noch nicht nach § 65 Abs. 2 GO-BR autorisiert


